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Die Thronrede
Am 5. Augustsind die beiden HäuseradesLandtages

zusammengetretenEs geschahunter UmstandemWie sle

vielleichtnoch niemals vorgekommensind,·so lange es

gesetzlichgeordnete Staaten giebt, das ,heißt:Staaten,
in welchen das Volk und seineVertretereinenverfassungs-
mäßigenAntbeil an der Regierung des Gemeinwesens
besitzen Seit länger als vier Jahren war bei uns ein

tiefer Zwiespaltzwischender Regierungund der großen

Mehrzahl der selbstständigenWähler des Landes zu

Tage getreten. Die Regierung verausgabte die öffent-
lichen Gelder ohne Ermächtigung durch ein Gesetz und

theilweisein solchem Maße und zu solchen Zwecken, wie

es von unseren Vertretern nicht gebilligt war. Sie ver-

uhr in Kreis- und Gemeindeangelegenheiten,in Kirche
und Schule auf eine Weise, die gänzlichden Grund-

sätzenwiderstreitet,die wir für die richtigenhalten.
Dazu kam, daßsie in Kriegs- und Friedenssachen

eine Politik verfolgte, welche die schlimmstenGefahren
vorhersehenließ, wenn nicht die altbegründeteTüchtig-
keit des preußischenStaates und der hohe und starke
Geist des .preußischenVolkes und des preußischenVolls-

heeres dieselben von unserem Vaterlande abwandte. Aus

diesen Gründen haben wir in den ersten Monaten dieses
Jahres mit aller Kraft vor dem Kriege mit Oesterreich
gewarnt. Wir hieltenihn nicht für ungerecht, wir mein-

ten, daß er über kurz oder lang sogar zu einer absoluten
Nothwendigkeitwerden würde; aber wir meinten und

meinen noch heute, daß die preußischeRegierung einen
Krieg »auf Tod und Leben«,wie ihn der Aufruf des

Königs an Sein Volk vom 18. Juni Ununte, nicht zu
einer Zeit beginnen sollte, in welcher Nicht Volk und

Regierung in allen Dingen einmüthigzusammenstehe.
Dennoch ward der Krieg beschlossen,und er mußte

wohl beschlossenwerden, weil, wie es schien,unsereFeinde

gerade aus unserem inneren Zwiespalte, dessen Wesen

und Bedeutung sie nicht verstanden, den Muth schöpften,
sich gegen uns mit aller Macht zu rüsten. Aber sie
kannten das preußischeVolk herzlichschlecht,wenn sie
glaubten,daßwir einer nichtbeliebten Regierungauchdann

nicht folgen würden,wenn es galt, Hab’ und Gut Weib
und Kind, den eigenenruhmreichenStaat und die Sache
des großendeutschenVaterlandes gegen die Feinde zu
vertheidigen. Als der Krieg einmal unvermeidlich war
da haben wir Alle, der König und seine Regierung,
das Heer vom kommandirenden General bis zum jüng-,
stenRekruten, die unbewaffnetenBürger vom Reichsten
bis»zum Aermsten, jeder an seiner Stelle und nach seinen
Mittelnund Kräften, unsere volle und ganze Schuld-ig-
leit gethan. Darum war auch, wie der König in

seinerThronrede vom 5. August sagte,Gottes Segen
sichtbar mit unserer gerechten Sache. Zwar
hatten wir niemals an dem endlichen Siege der preußi-
schenWaffen gezweifelt, aber die Größe und besonders
die wunderbare Schnelligkeit unserer Siege hat nicht
blos»unsereFeinde, nicht blos die fremden Völker und

Regierungen,sondernsie hat jeden von uns, sie hat auch
unsere eigenen HeerfuhrerüberraschtUnd dieseSiege sind
vor Allein unseren bewaffnetenBrüdern und Söhnen
zu verdanken; doch sie sind auch erfochten durch die
Kraft des ganzen Staates und das Verdienst des

ganAzEnVolkes ch

«

er nun ragen-(wir au nach den Frücl ten ol-
cherSiege. Wir meinen, daß dieseFrüchtenichtköniien
gswonnenwerden,»wennRegierungund Volk nur im

Kampfegegenden außeren Feind einig zu sein verstehen,
aber in Streit und Zwietrachtwieder aus einander gehen,
sobald der Feind geschlagenist, und es nun daraus an-

kommt, den rechten Gewinn aus den ungeheurenOpfern
U11»dAnstrengungen des Kriegeszu ziehen. Das ist
glucklicherWeise auch die Meinung des Königs, wenn
er in seiner Thronrede sagt: ,,JU einträchtigemZusam-
menwirko werdenRegierungund Volksvertretungdie

Früchtezur Reife·zu bringenhaben, die aus der blutigen

ngtsnsoll sie nicht umsonst gestreut sein, erwachsen
mu en.«

Doch sind es nicht dieseWorte allein, die uns mit

Freude erfüllen.Denn noch mehr bedeutet es, daß,nach
dem Willen desKönigs,die Regierung selbst den ersten
Schritt thun soll, den nur sie allein, nicht als-er die

Volksvertretung thun kann, um die so lange entbehrte



Eintracht wieder herzustellen. Der König erkennt näm-

lich wiederholtund ausdrücklichan, daß seine Mi-

nister den Staatshaushalt mehrere Jahre
hindurch ohne gesetzliche Grundlage geführt
haben. Er sagt, daß dsksegesetzlicheGrundlage erst
dann wieder vorhanden sein würde, wenn auf Grund
des Art. 99 der Verfassungalljährlich ein Staats-

haushaltsgesetzzwischenRegierung und Volksvertretung
vereinbart würde. Aber seit länger als vier Jahren ist
ein solches Gesetz nicht vereinbart worden, und wenn

dessenungeachtetdie Minister während dieser Zeit doch
die Staats-gelber verausgabt haben, so müssen sie
auch die gesetz- und Verfassungsmäßigen Fol-
gen diescs Verfahrens auf sich nehmen, sobald
nämlich das strenge Recht seinen ungehinderten Lan
Nimmt Es kann aber unter Umständengerecht und

nothwendig fein, daß man von dem strengen Rechte
absieht Jede Begnadigung nach erfolgtem Richter-
spruche ist ein solches-Absehen vom strengen Rechte.
Ebenso jede Amnestie (das heißt: Vergessen und Ver-

geben), durch welche schon die gerichtlicheVerfolgung
selbst erlassen wird. Eine solcheAmnestie wird in ge-

wissen Fällen auch Jndemnität genannt, zu deutsch:
Sicherstellung gegen Strafe.«)

Wir gehen heute auf die vergangenen Dinge nicht
weiter, ja nicht einmal so weit zurück,als die Thron-
rede selbst es thut. Wir sagen daher nur, daß es dem
Lande zu hoher Befriedigung gereichen muß, daß der

König in seiner Thronrede sich damit einverstanden»er-
klärt, daß die Minister einer Jndemnität bedur-

fen »Ich hegedas Vertrauen« sagt er, »daßdie jüng-
sten Ereignisse dazu beitragen werden, die unerläß-
liche Verständigung in so weit zu erzielen, daß
meine Regierung in Bezug auf die ohne
Staatshanshaltsetat geführte Verwaltung die

Jndeninitåt, um welche die Landesvertretung ange-

gangen werden soll, bereitwillig ertheilt, und damit er

bisherige Konflikt für alle Zeit zum Abschlußge-
bracht werden wird·

"

Gewiß ist eine Thronrede von solchemInhalte weit

mehr als alle früherenEröffnungs-und Schlußredenseit
vier Jahren geeignet, in uns die Hoffnung einer Verstän-
digung zu erwecken-. Es wird dieseHoffnung auch dadurch
verstärkt,daß die Thronrede darauf hinweist, daßdie Er-

weiterung unserer Grenzen und die Einrichtung eines ein-

heitlichen Jundesheeres unter Preußens Führung dem
Lande eine wesentliche Erleichterung der durch
die Reorganisation herbeigeführten Lasten ge-
währen werde. Denn die übergroßenLasten, welche
die Reorganisation dem Lande auferlegen sollte, haben
ja eben den ersten Anlaß zu dem schweren Zwiespalte
zwischen Regierung und Volksvertretung gegeben, und
es ist ja die Abwälzung eines Theiles der Militärlasten
auf unsere deutschenNachbarstaaten schon von Anfang
an von der liberalen Partei als der Ausweg aus dem

Labyrinthe der Militärfragebezeichnetworden.

’··)Ueber das Wort c’x«·ndeniiiiti"it«sieheauch die Wochenschau.»T-

Aber wir dürfen auch nicht verschweigen,.daßunsere
Befürchtungennoch keineswegesbeseitigt sind. Doch
heute wollen wir diesenBefürchtungennoch Schweigen
gebieten. Wir« wollen abwarten,mit welchenbestimmten
Anträgenund Erklärungen»die-Regierungvor das Ab-

geordnetenhaushintreten wird.« Eines aber können und

ürfenwir nicht verschweigen,es, ist der Umstand, daß
die Thronrede, indem sie die Forderung der Jndemnität
für die Minister ankündigt,vergißt,das Wort hinzu-
zufügen, auf welches das Land so lange wartet, und
welches doch wohl bei der Beendigung des Konfliktes
vor Allem am Platze scheint, das Wort: Amneftie.
Möge dasselbenicht mehr lange auf sich warten lassen.

Politische Wochenschan.
Preußen. Der Krieg, dessenZiele so weit gestecktschie-

nen, daß man allseitig sich auf einen langdauernden Kampf
vorbereitete, ist nach kurzem, glänzendenSiegeslauf unserer
Armeebeendigt. Die Friedenspräliminariensind am 26. Juli
festgestelltworden,·undwahrscheinlich wird ihnen in wenigen
Tagen der Abschlußdes definitiven Friedens zwischenPreußen
und Oesterreich folgen. Diese Präliminarien enthalten so
genau alle Bedingungen des künftigenFriedens, daß es sich
jetzt nur noch um die Feststellung untergeordneter Details

handelt. Da sich sonach der Frieden selbst nicht wesentlich
von diesen Präliminarien unterscheidenwird, das Schriftstück
also als ein hochwichtigesAktenstückfür unserenStaat betrachtet
werden muß, so lassen wir hier den Wortlaut der einzelnen
Paragraphen folgen:

Art. I. Der Territorialbestand der österreichischenMonat-
chie, mit Ausnahme des lombardisch-venetianischenKönigreiches,
bleibt unverändert. Se. Majestät der König von Preußen
verpflichtetsich,seine Truppen aus den bisher von denselben
okkuvirten österreichischenTerritorien zurückzuziehen,sobald der

Friede abgeschlossensein wird, vorbehaltlichder im definitiven
Friedensschlussezu treffenden Maßregelnwegen einer Garan-
tie der Zahlung der Kriegsentschädigung.

Art. Il. Se. Majestät der Kaiser von Oesterreicherkennt
die Auflösungdes bisherigen deutschenBandes an, und giebt
seine Zustimmung zu einer neuen Gestaltung Deutschlands
ohne Betheiligung des österreichischenKaiserstaates. Ebenso
verspricht Se. Majestät das engere Bundesverhältnißan-

zuerkennen, welches Se. Majestät der König von Preußen
nördlich von der Linie des Mains begründenwird, nnd er-

klärt sich damit einverstanden, daß die südlich von dieser
Linie gelegenendeutschenStaaten in einen Verein zusammen-
treten, dessen nationale Verbindung mit dem norddeutschen
Bunde der näherenVerständigungzwischenbeiden vorbehal-
ten bleibt.

Art. III. Se. Majestät der Kaiser von Oesterreichüber-
trägt auf Se. Majestät den König von Preußen alle seine
im. Wiener Frieden vorn 30. Oktober 1864 erworbenenRechte
auf die HerzogthümerHolstein und Schleswig,mit der Maß-
gabe, daß die Bevölkerungender nordlichenDistrikte von

Schleswig,wenn sie durch freie Abstimmungden Wunsch zu
erkennen geben, mit Dänemark vereinigtzu werden, an Dänes
mark abgetreten werden sollen-

Art.11v. Se. Majestät der Kaiser von Oesterreichver-

pflichtet sich, behufs Deckungeines Theiles der für Preußen
aus dein Kriege-erwachsenenKosten, an Se. Majestät den

König von Preußen die Summe von 40 Millionen Thalern
zu zahlen. Von· dieser Summe soll jedoch der Betrag der

Kriegskosten, welchen Se. Majestät der Kaiser von Oefter-
reich laut Art. 12. des gedachtenWiener Friedens vom 30.



Oktober 1864 noch an die Herzo thümerSchleswig und Hol-
stein zu fordern hat, mit fünfzehnMillionen Thalern,und
als Aequivalentder freien Verpflegung, welche die preußische
Armee bis zum Friedensschlussein den von »ihrokknvirten
österreichischenLandestheilenhaben wird, mit fUFlfMillionen
in Abzug gebracht werden, so daß nur zwanzig Millionen

baar zu zahlen bleiben.
, » «

Art. v. Auf den Wunsch Sr. Masestatdes Kaisers
von Oesterreicherklärt Se. Majestat der Konig von Preußen
sichbereit, bei den bevorstehendenVeränderungenin Deutsch-
land den gegenwärtigenTerritorial-Bestanddes Königreichs
Sachsen in seinem bisherigen Umfange bestehen zu lassen,
indem Er sich dagegen vorbehält,den Beitrag Sachsenszu
den Kriegskostenund die künftigeStellung des Konigreichs
Sachsens innerhalb des norddeutschen Bundes durch einen

mit Sr. Majestät dem Könige von Sachsen abzuschließenden
besonderen Friedensvertrag näher zu regeln.«Dagegenver-

spricht Se. Majeftät der Kaiser von Oesterreich,die von Sr.

Majestät dem Könige von Preußenin Norddeutschlandher-
ustellenden neuen Einrichtungen, einschließlichder Territorial-

Veränderungen,anzuerkennen.
Art. Vl.

Z s s V b» dt Ssicl anheichi , die utimmung eines er un een,»· r.
M)ajestätidengönigsvon Italien, zu den Friedens-Psalmist-
narien und zu dem auf dieselben zu begrundendenWaffen-
stillstande zu beschaffen, sobald das venetianischeKonigreich
durch Erklärung Sr. Majestät des»Kaisersder Franzosenzur

Disposition Sr. Majestät des Kontgs von Jtalien gestellt
ein wird.s

Art. VII. Die Ratisikationen der gegenwärtigenUeber-

einkunft werden binnen längstens2 Tagen in Nikolsburgaus-

getauschtwerden.
Art. VIlL Gleich nach erfolgter und ausgetauschter

Ratifikation der gegenwärtigen Uebereinkunft werden Jhre
beiden Majestäten Bevollmächtigte ernennen, um an einein

noch näher zu bestimmendenOrte zusammenzukommenund

auf der Basis des gegenwärtigenPräliminarvertrages den

Frieden abzuschließenund über die Detailbedingungendesselben
zu verhandeln. .

Att. IX. ZU diesem Zwecke werden die contrahirenden
Staaten, nach FeststellungdieserPräliminarien, einen Waf-
fenstillstand für die kaiserlichösterreichischenund koniglich
sächsischenStreitkräfte einerseits u»nddie königlichpreußischen
andererseits abschließen,dessen nahere Bedingun en in mili-

tätlicher Hinsicht sofort geregelt werden sollen. DieserWaf-
fenstillstand wird am 2. August beginnen und die im Augen-
blicke bestehendeWaffenruhe bis dahin·verläiigert.Der Was-
fenstillftand wird gleichzeitigmit Baiern hier abgeschlossen
und der General Freiherr v. Manteuffel beauftragt werden,
mit Württemberg,Baden und Hessen-Darmstadt einen arn

2. August beginnendenWaffenstillstandauf der Grundlage
des militärischenBesitzstandesabzuschließen,sobald die ge-
nannten Staaten es beantragen.

Jn Süddeutschlandist gleichfallsWaffenstillstandeinge-
treten und sollendie Friedensverhandlungenin Berlin statt-
siUdEtL Hoffen-wir, daß das Resultat derselben nicht eine

TheilungDeutschlands, sondern die Herstellung eines

elnisen Deutschlands sein möge.
Der König ist am 4. d. M. in seine Hauptstadt zurück-«

gekehrt, empfangen von dem Jubel der Bevölkerung Am

folgenden Tage hat er die Kammern in Person eröffnet.
Ueberdie Thronrede haben wir uns in einem besonderen
Artikel ausgesprochen.
«

Am 6. d. M. haben die Kammern ihre Thätigkeitbe-

gonnen- Im Abgeordnetenhaus eröffneteGeneral Sta-

Se. Majestät der König von Preußen macht

venhagen als Alterspräsidentdie Sitzung mit einer kurzen
Ansprache, in welcher er den ruhmreichen Thaten unseres
Heeres Anerkennung zollte. Jn den folgenden Sitzungen
beschäftigtesich das Haus nur mit Wahlprüfungen.

Jin Herrenhaus wurden die früherenPräsidenten wie-

dergewähtt.Jn der zweiten Sitzung wurde der Erlaß einer

Adresse an den König beschlossen.Großes Aufsehen machte
ein Schreiben des Herreiihausmitgliedes,Graf Westphalen,
worin dieser dem Herrenhause anzåigt,daß er seinen Sitz
auf ebe, weil er dem König als »deutschem Bundes-

fürsgten«den Eid geleistethabe, mit dem »Bundesbruche«
aber dieses Verhältniß gelöstsei. Von Seiten des Ministe-
riums wurden einige oktroyirte Verordnungenzur nachträg-
lichen Genehmigungvorgelegt.

Jn Berlin sind am 8. d. M. bei den Nachwahlen die

früherenAbgeordneten Baron v. Vaerst und Heyl, beide
der Fortschrittspartei- angehörig.gewähltworden.

Die einzelnen Fraktionen des Abgeordnetenhausesbeschäf-
’

tigen sich setzt eifrig mit den Vorbesprechungen über die dem-

nächststattsindende PräsidentenwahL Es wird von Sei-
ten der liberalen Fraktionen an der Wiederwahl Grabow’s
festgehalten werden, währenddie Altliberalen und die Konser-
vativen den Grafen S chw erin als Kandidaten aufstellenwollen.

Als Vorlagen für den Landtag ist, wie man hört,
zunächstnur Folgendes in Aussichtgenommen: die seit Schluß
der letzten Session oktroyirten Verordnungen in Be-
treff der Wuchergesetze, der Darlehnskassen u. s. w.,
der Entwurf des Reichswahlgeseßes und die Vorlage
wegen Ertheilung der Jndemnität für die budgetloseVer-

waltung der letzten Jahre.
Viele unserer Leser mögenvielleichtin Zweifel sein,welche

Bedeutung dem Worte Jndemnität beizulegen ist; wir

lassen deßhalbeine kurze sachgemäßeErklärung dieses Wortes,
wie sie die National-Zeitung bringt, hier folgen: Jndemnität
(in der Verfassungsurkunde kommt das Wort nicht vor) be-
deutet bei den alten lateinischen Schriftstellern so viel wie

Schadloshaltung, was in unserer Sprache des täglichenLebens

oft mit Entschädigungverwechseltwird. doch aber etwas an-

deres ist. Entschädigungist Ersatz für gehabten Schaden,
Schadloshaltung hingegen Sicherstellunggegen Schaden oder

Buße, Jndemnität kann man, wenn das Wort im modernen

Staatsrecht gebraucht wird, am Besten vielleicht mit Ent-

schuldigungübersetzen,denn Entlastung, was gleichfallsnahe
zu liegen scheint, hat einen wesentlich anderen, technischfest-
stehenden Begriff erlangt. Wenn nämlichKammern die (von
der Oberrechenbehörde)geprüftenStaatsrechnungenin Ueber-

einstiminung mit dem Budgetgeselzfinden, so sprechen sie die

»Entlastung« des Ministeriums aus. Ein Rechtegelehrter
sagt ferner: »Die gleiche»Entlastung«sindekstatt- Wenn die
Kammern die etwaigen Ueberschreitungendes Budgets als ge-
rechtfertigt anerkennen und daher ihre desfalls erforder-
liche nachträgliche Genehmigung ertheilen.« Derselbe
Schriftsteller sagt aber weiterhin: ,,Erkenuen aber die Kam-

mern die Ueberschreitungen nicht als gerechtfertigtan, so
können sie in Berücksichtigungd»erobwaltenden Umstände
dem Ministerium eine Jndemnität ertheilen, und diese liegt
stillschweigenddarin, wenn sie keine Forderung.des Ersatzes
beschließen,während sie eine Essatzforderungauf dem Wege
der Ministeranklageverfolgenkönnen.« Jn einer Anmerkung
wird außerdemnoch ganz richtig unterschieden: Entlastung
setzt die Anerkennung einer Ausgabe als gerecht-
fertigt voraus, Jndemnität setzt die Verweigerung
dieser Anerkennung voraus.

Ocsterreich. Die Stimmung in Wien soll eine sehr
aufgeregte sein, und heißtes, daß die Verhangung des Be-



lagerungszustandes aus Furcht vor Unruhen geschehensei.
Die Presse ist in jeder Weise beschränkt;die einzigePresse,
deren Thätigkeitunter dem Druck des Belagerun szustandes
nicht leidet, ist die Banktlvtetlptesse, ja sie soslsogar iit
der letzten Zeit eine gesteigerteThätigkeitentfalten.

Italien. Die VerhandlungenzwischenItalien und Oester-
reich können nicht rechtvorwärts kommen. Es scheint,daß
Oesterreichsich doch mcht leicht von Venedig trennen kann;
auf jeden Fall benutzt es die ihm noch bleibende Zeit, um

sich recht kostbareAndenken aus Venedig mitzunehmen. —-

Garibaldi ist m dem Kampfe in Südtyrol ernstlichver-

wundet worden.

Ueber die öffentliche Wahl.
·

Unter den zu erwartenden Vorlagen an die Kammern
wltd »sichauch eine besinden, die das Wahlgesetz zum
deutschen Parlamente betrifft. Wenn dieselbe dem

Reichswahlgesetzvon 1849 entsprechen soll, so fragen wir mit

Recht, was wohl eine derartige Vorlage bezweckt, da das

Reichswahlgesetzdoch in allen seinen Punkten feststehtund

nicht jetzt noch der Genehmigung der einzelnen bundesstaats
lichenKammern unterbreitet werden kann. Die Vorlage muß
daher andere und wahrscheinlichder freiheitlichenAnschauung
nicht günstigeAbsichten verfolgen. Wir werden uns freuen,
wenn wir in dieser Beziehung zu- schwarz gesehen haben
sollten; allein wir fürchten: die Vorlage wird eine Modifi-
kation des Reichswahlgesetzesdahin vorschlagen,daß — bei

Belassung der allgemeinenunmittelbaren Urwahlen — statt der

Stimmzettelwahl die beliebte öffentlicheAbstimmung ein-

geführt werden soll.
Nun wir hoffen dabei, wenigstens nicht jene berühm-

ten Manteuffel’schenMotive, mit denen im Jahre 1849

in Preußen die oktroyirte öffentlicheAbstimmungeingeführt
wurde, wieder lebendigauferstehnzu sehen, denn jene Moti-

virung ist seit fünfzigJahren der gröbsteFaustschlagins Ge-

sicht der menschlichenGesittung gewesen. Es hieß darin

nämlich: die Zeit verlange einmal nach Freiheit
und Oeffentlichkeit, also müsse auch ebenso Frei-
heit und Oeffentlichkeit bei den Wahlen walten,
das sei im Sinne und Geiste der modernen Zeit,
der alle Geheimnißkrämerei zuwider sei. Die

damalige Presse war stumm gegen diesen Faustschlagz die

Zeitströmungwar bereits so, da sie das Beste nicht mehr
sagen durfte; die Volkspartei aber antwortete mit der Parole
der gänzlichenWahlenthaltung, die man ihr vielfach verdacht
hat und die dennoch den damaligen Umständen nur zu sehr
angemessen war. Nicht tas aufoktroyirte Dreiklassensystem
gab hierzu den Grund, sondern diese sogenannte öffentliche
freie Abstimmung hob eben angesichtsder Allgewalt der Re-

gierung das Recht der freien Wahl faktischauf. Noch heute
läuft ls uns kalt über den Rücken,wenn wir uns des Ein-
drucks erinnern, den diese Verdrehung der Jdeen bei Lesung
der Motive auf uns machte; denn eine Verdrehung ist es,
wie es keine zweitegiebt und die Weltgeschichtewird doch noch
einst den Namen des Mannes in den amtlichenBüreaus heraus-
sinren, aus dessen Gehirn diese wahrhaft mephistophelische
Weisheit entsprang.

Eine absichtliche Verschiebung der Begriffe liegt dieser
Motivirung der öffentlichenAbstimmung zu Grunde. Der

Ruf nach »Freiheitund Oeffentlichkeit«entstand in den vier-

ziger Jahren und hatte eine rein negative Bedeutung gegen-
über dem geheimthuerischenBüreaukratenthum,das selbst in

die Korporationen der Gemeindevertretungeneingerissenwar.

Das Geheimhalten und absichtlicheAusschließender Bespre-

chung und Beurtheilung über Thaten und Handlungen der
Beamten war das Uebel, gegen das die öffentlicheMeinung,
»Freiheit und Oeffentlichkeit«als Correctivmittel verlangt.
Man wollte und will heute noch Freiheit der Entschlie-
ßung, aber Verantwortlichkeit der That, die eben
darum dem öffentlichenUrtheil unterliegen soll. Rückwärts
kann allerdings in svätern Fällen diese öffentlicheBesprechung
eine Einwirkung auf die Motive der Handlungeneines Beam-
ten ausüben; allein einen direkten Einflußvor der Handlung
soll sich die verlangte Oeffentlichkeitniemals erlauben. Sie
selbst hat in ihren Rechtsbegriffen für einen solchenEinfluß
eine strafende Bezeichnung, sie nennt ihn errorismus.
Sie verlangt nichts als eine Oeffentlichkeit der Handlung
selbst, nachdem sie den geheimen Prozeß der freien Entschei-
dung, dem doch jede Handlung zuvor unterliegt, durchgemacht
hat. Wenn man also mit vollendeten Handlungen
die Worte Freiheit und Oeffentlichkeitverbindet, so hat das

Sinn, allein wenn man diese beiden Begriffe wie ein Netz
über die Wahlentscheidung des Willens wirft, so ist
das nichts, als — Terrorismus, mag man es auch zu einer
'»Forderungder Neuzeit«,zu einem »freiheitlichenund öffent-
lichen«Bedürfniß stempeln, wie man will. — Wo das Wort
Wahl in Anwendung kommt, da muß schlechterdingsAlles
das, für Unfreiheit erklärt werden, was diese Wahl möglicher-
weise zu einer unfreiwilligen machen kann, also auch die An-

wendung der öffentlichenAbstimmung. Ein Wähler soll
freie Verfügung haben, um sich nach seinem Urtheil zu ent-

scheiden. Aber tausendfach muß schon der gewöhnlicheMensch
im bürgerlichenLeben mit seinem Urtheil zurückhalten, wo

ihn Beziehungen an Personen und Verhältnisseketten, denen
er eben nicht entgegentreten will, noch ohne Gefährdung sei-
ner Interessen entgegentreten kann. Ia, das Zurückhalfm
seines Urtheils gehörtzu einer Forderungder Sitte und ist
nöthig zum fügsamenJneinanderschickenim gesellschaftlichen
Leben, ohne welchesLetzteres kaum seinen gedeihlichen Fort-
gang nehmen kann. Es wirft keinen Makel auf die bürger-
liche Ehre eines Menschen, wenn er vorsichtig im Urtheil ist,
und gar oft urtheilen wir mit Härte über Jemanden, der

unnöthig an allen Enden mit seinem Urtheil vorweg ist,
denn wir nennen ihn einen »losenMund« oder eine »böse
Zunge.« Wer also im Ernste von einer freien Wahl sprechen
will, der kann niemals der Oeffentlichkeit des geheimen
Prozesses der Wahlen das Wort reden, weil diese Oef-
fentlichkeit gerade die ganze Freiheit der Wahlentscheidung
avfhebt Wir haben es ja tausendfältiggesehen, wie der

Wähler hierdurch ganz künstlichaufgehalftertund bepackt mit
allen seinen Beziehungen zum bürgerlichenLeben und zum
Staat an den Wahltisch tritt und — wir wissen die Er-

folge davon.
Wir hatten stets in der alten Städteordnung Stimm-

zettelabstimmungund noch heut zieht sich das Kollegiumder

Richter und Geschworenen zur Urtelssprechnngin ge-

heimer Sitzun zurück; warum das? Weil eben ihr
Urtheil frei sein soll, selbst von dem Einfluß der Zubörer
Und der Parteien. Hiermit hat jeder Wahlakt seine-eigent-
licheVerwandschast,wenn das Wort Wählen noch hellenwas

es in der deutschen Sprache bedeutet, nämlich: ein Urtheil
Nach seiner innersten Ueberzeugungfassen und dabei frei

sein in der Entscheidung.
Wir überlassennach dieser Auseinandersetzungjedem

Leser selbst, einen Blick zu thun auf seine eigenenErfahrungen,
und sich darnach sein Urtheil zu bilden über die Zweckmäßig-
keit oder Unzweckmäßigkeitder öffentlich-enAbstimmung
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